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Informationsblatt 

Energiepass/Energieausweis 
 

INHABER GERTRUD GRIMM 
UND SEBASTIAN GRIMM 

 
 
Nach der derzeit gültigen Energiesparverordnung 2004 (EnEV 2004) muss bei 
Errichtung, Änderung oder Erweiterung von Gebäuden ein Energiebedarfsausweis 
ausgestellt werden. Am 1. Januar 2008 tritt die neue Energiesparverordnung 2007 
(EnEV 2007) in Kraft und weitet diese Verpflichtung auf bestehende Gebäude aus. 
Der Energieausweis bewertet ein Gebäude energetisch. Insbesondere soll er 
Eigentümern, Käufern und Mietern die Vergleichsmöglichkeit zu anderen Gebäuden 
bieten, speziell mehr Transparenz bei den zu erwartenden Heiz- und 
Warmwasserkosten schaffen. 
 
Was ist der Unterschied zwischen dem Energiepass und dem Energieausweis? 
Der Energiepass ist ein freiwilliges, als Energieausweis ab 2008 ein verpflichtendes 
Zertifikat.  
 
Wann muss man den Energieausweis vorlegen? 
Der Energieausweis muss bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung oder Leasing eines 
Gebäudes/Wohnung dem Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Dabei gilt diese 
Ausweispflicht für Wohngebäude, die bis 1965 erbaut wurden, ab dem 1. Januar 2008. 
Für Wohngebäude die nach 1965 erbaut wurden erst ab dem 1. Juli 2008.  
 
Welche Arten des Energieausweises gibt es? 
Auf Beschluss der Bundesregierung vom 25.04.2007 wird es künftig zwei 
unterschiedliche Arten des Energieausweises geben: 
 
1. der verbrauchsorientierte Ausweis 

Bei diesem Ausweis erfolgt die Einordnung des Gebäudes mit Hilfe eines 
Energieverbrauchskennwertes, der aus dem Energieverbrauch von drei aufeinander 
folgenden Jahren für die Heizung und wahlweise auch für die Warmwasserbereitung 
ermittelt wird. Hierbei werden auch Klima und Witterung in den jeweiligen Jahren 
berücksichtigt, um eine energetische Vergleichbarkeit mit entsprechenden 
Referenzdaten zu ermöglichen. Längere Leerstände werden ebenfalls angemessen 
berücksichtigt. 
 
2. der bedarfsorientierte Ausweis 

Für diesen Ausweis werden alle wichtigen Informationen zum energetischen Zustand 
eines Hauses ermittelt. Dazu gehören die Dämmung, der Zustand von Fenster und 
Türen, des Daches und der Kellerdecke, der gesamten Gebäudehülle. 
Selbstverständlich auch der Verbrauch von Heizung und Warmwasser etc. Hierfür 
sollten Pläne und Baubeschreibung des Hauses vorliegen. 
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Wer benötigt welchen Energiepass? 
Für alle Gebäude mit weniger als fünf Wohneinheiten, die vor 1978 (Bauantrag vor 
01.11.1977) -  also vor dem in Kraft treten der ersten Wärmeschutzverordnung (WSchV 
1977) - gebaut wurden, muss ein bedarfsorientierter Energiepass vorgelegt werden. 
Ausnahme: Gebäude, die zwischenzeitlich nach den Vorgaben der 
Wärmeschutzverordnung saniert wurden. Ein bedarfsorientierter Pass ist ebenfalls 
erforderlich für Gebäude mit Etagenheizung und Gebäuden mit teilweiser gewerblicher 
Nutzung. 
Für alle größeren Gebäude und für alle Gebäude, die nach 1978 errichtet wurden, 
haben die Besitzer die Wahl zwischen beiden Pässen. 
 
Im Gegensatz zu verbrauchsorientierten Pässen bieten die bedarfsorientierten Pässe 
detaillierte Informationen über die Ursachen der Energieverluste. Er geht von 
normativen Vorgaben aus. Sie sind deshalb zur Vorbereitung von 
Energiensparmaßnahmen geeignet. Bis Ende 2007 gilt für alle Hausbesitzer die 
uneingeschränkte Wahlfreiheit, sofern sie jetzt schon einen Energiepass ausstellen 
lassen wollen.  
 
Was kostet der Energieausweis? 
Der bedarfsorientierte Energieausweis kostet – je nach Größe des Hauses – ab 
375,00€ zzgl. MwSt. Der verbrauchsorientierte ist ab 80,00€ zzgl. MwSt. erhältlich. 
 
Wie lange ist ein Energieausweis gültig? 
Energieausweise sind für eine Gültigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen. 
 
Werden Energieausweise gefördert bzw. helfen sie bei der Beantragung von 
Fördermitteln? 
Energieausweise werden nicht gefördert. Allerdings können sie bei der Beantragung 
von Fördermitteln helfen. Insbesondere werden beim bedarfsorientierten Ausweis 
umfangreiche Berechnungen durchgeführt, die gegen geringes Entgelt anschließend 
vom Energieberater in die von den Förderbanken gewünschte Form wiedergegeben 
werden kann. 
 
Wie sieht der Energieausweis aus (Beispiel)? 
 

 


